
14. BesondereBedingungen für die Mitnahme von Handgepäck
(Ergänzung zu Punkt 6.1 GCC-CIV/PRR)
Jeder Reisende darf in der Regel nicht mehr als drei leicht tragbare Gegenstände als
Handgepäck mitnehmen, soweit sie über und unter dem Sitzplatz verstaut werden kön-
nen.
Sperrige Gegenstände (Skier, Musikinstrumente, Kinderwagen usw.) sind nur zugelas
sen, wenn im Zug geeignete Abstellmöglichkeiten vorhanden sind. Die Gegenstände
sind ggf. zu zerlegen, zu falten oder zu verpacken. Surfbretter sind als Handgepäck nicht
zugelassen.
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